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ermächtigt, Rechtsverordnungen zu er-
lassen, in denen sie regelt, wie der Ener-
gieverbrauch zum Heizen, Lüften und für 
Warmwasser erfasst wird sowie wie die-
ser unter den Endverbrauchern aufgeteilt 
und verrechnet wird. In § 3a EnEG 2013 
wird dies umbenannt in: »Verteilung der 
Betriebskosten, Abrechnungsinformatio-
nen« und bezieht auch die Kühlung mit 
ein.

Benutzer müssen nach der EnEG 2013 
künftig auch regelmäßig klare und ver-
ständliche Informationen erhalten zu den 
relevanten Daten zur Einschätzung, zum 
Vergleich und zur Steuerung des Energie-
verbrauchs und der Betriebskosten der 
gemeinschaftlichen Anlagen und Einrich-
tungen. Auch sollen die Benutzer künftig 
erfahren, wo sie weitergehende Informa-
tionen und Dienstleistungen zum Thema 
Energieeffizienz finden. Künftig müssen 
die Verordnungen zur Verteilung der Be-
triebskosten auch zusätzliche Regeln ent-
halten, aus denen hervorgeht, wie die 
personenbezogenen Daten erhoben, ver-
arbeitet und genutzt werden sowie mit 
welchen Maßnahmen der Datenschutz 
und die Datensicherheit sowie die Ver-
traulichkeit und Integrität der Daten ge-
sichert werden.

Elektrische Speicherheizsysteme 
im Bestand erlauben
§ 4 EnEG 2009 (Sonderregelungen und 
Anforderungen an bestehende Gebäu-
de) befasste sich mit Altbauten und er-
mächtigte die Bundesregierung, dass sie 
bauliche und anlagentechnische Nach-
rüstpflichten definierte. Dazu gehören 
auch bestimmte alte Heizkessel und elek-
trische Speicherheizsysteme, die die 
Eigentümer nicht mehr betreiben durf-
ten. Das EnEG 2013 hebt das Verbot für 
elektrische Speicherheizungen auf. Diese 

desregierung, dass sie in einer entspre-
chenden Verordnung (EnEV-Novelle) die-
sen Standard verbindlich definiert, nach 
folgendem Zeitplan:
�� Öffentlicher Neubau: Bis Ende des 

Jahres 2016 muss die EnEV den  
Niedrigstenergie-Standard definieren. 
Dieser würde nach den EU-Vorgaben 
spätestens ab dem 01.01.2019 gelten, 
d.h. für alle Bauvorhaben mit Bauan-
trag oder Bauanzeige ab dem Jahr 
2019.

�� Privatwirtschaftlicher Neubau: Bis 
Ende des Jahres 2018 muss die EnEV 
den Niedrigstenergie-Standard defi-
nieren. Dieser würde nach den EU-Vor-
gaben spätestens ab dem 01.01.2021 
gelten, d.h. für alle Bauvorhaben mit 
Bauantrag oder Bauanzeige ab 2021.

Heizungs- und Klimaanlagen 
effizient inspizieren
Das EnEG 2009 ermächtigt die Bundesre-
gierung anhand des §  3 EnEG 2009 
(Energiesparender Betrieb von Anlagen), 
dass sie Rechtsverordnungen erlässt, in 
denen sie auch die »…sachkundige Be-
dienung, Instandhaltung, regelmäßige 
Wartung, Inspektion und … bestim-
mungsgemäße Nutzung der Anlagen 
und Einrichtungen …« regelt. Wie es die 
neue EU-Richtlinie 2010 fordert, weitet 
das EnEG 2013 diese Befugnis aus und 
umfasst auch die Inspektionsberichte, die 
Berechtigung zur Durchführung von Ins-
pektionen sowie die Anforderungen an 
die Qualifikation der Inspektoren.

Betriebskosten und 
Abrechnungsinformationen 
effizienter verteilen

In §  3a EnEG 2009 (Verteilung der Be-
triebskosten) wurde die Bundesregierung 
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Die Bundesregierung passt zurzeit das 
Energiesparrecht den Vorgaben der EU-
Gebäuderichtlinie 2010 und den nationa-
len Zielen der Energiewende an. Der erste 
Schritt ist vollbracht: Der Bundestag hat 
Mitte Mai das Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG) geändert. Der Bundesrat hat »indi-
rekt« zugestimmt und den Vermittlungs-
ausschuss nicht aufgerufen. Das ange-
passte Gesetz schafft den rechtlichen 
Rahmen für die Änderung der Energieein-
sparverordnung (EnEV). Am 12.07.2013 
wurde das »Vierte Gesetz zur Änderung 
des Energieeinsparungsgesetzes« im Bun-
desgesetzblatt verkündet und ist seit dem 
13.07.2013 in Kraft. Im Folgenden ver-
gleichen wir das novellierte Gesetz mit 
dem vorhergehenden EnEG 2009.

Nur noch Niedrigstenergie- 
Neubauten genehmigen

Das EnEG 2013 definiert in dem neuen 
§ 2a EnEG 2013 (Zu errichtende Niedrigst
energiegebäude) die Neubauten der Zu-
kunft. Diese zeichnen sich durch eine her-
vorragende Gesamtenergieeffizienz aus 
und ihr geringer Energiebedarf wird best-
möglich durch erneuerbare Energiequel-
len gedeckt. Die EU-Gebäuderichtlinie 
fordert nämlich, dass ab dem Jahr 2019 
für öffentliche – und für privatwirtschaft-
liche Neubauten ab 2021 – in allen EU-
Ländern der Niedrigstenergie-Standard 
gilt. Das EnEG 2013 verpflichtet die Bun-
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ten sowie Auswertung von Daten) er-
laubt den Bundesländern, dass sie die 
Daten aus der Kontrolle von Energieaus-
weisen und Inspektionsberichten zusätz-
lich auch nicht personenbezogen auswer-
ten anhand der Angaben Art des Ener-
gieausweises, dem Anlass, für den er 
ausgestellt wurde, die Art des Gebäudes 
und seinen Eigenschaften, den energeti-
schen Kennwerten und dem Bundesland, 
dem Landkreis, wo das Gebäude liegt, 
ohne jedoch den Ort, die Straße und die 
Hausnummer des Hauses. Das EnEG 
2013 erlaubt auch den Bundesländern, 
dass sie ihre Kontrollaufgaben und die 
Auswertung der erhobenen Daten auf 
andere Behörden in den Ländern, auf 
Körperschaften oder Anstalten öffentli-
chen Rechts übertragen. Allerdings be-
halten die Länder weiterhin die Aufsicht.

Ausblick:  
EnEG 2013 ist in Kraft
Inzwischen wurde das geänderte EnEG 
im Bundesgesetzblatt verkündet und gilt 
seit dem 13.07.2013 samt dem Artikel 1a 
(Änderung der Energieeinsparverord-
nung). Die EnEV 2009 hat sich demnach 
von einem Tag auf den anderen dahinge-
hend geändert, dass der § 10a (Außerbe-
triebnahme von elektrischen Speicher-
heizsystemen) entfallen ist. Welche wei-
teren Änderungen die kommende 
EnEV-Novelle mit sich bringt, werden die 
nächsten Monate zeigen. Bausachver-
ständige sind gut beraten, sich bereits 
jetzt mit den voraussichtlichen Neuerun-
gen vertraut zu machen wie mit der An-
wendung der neuen Ausgabe der Nor-
menreihe DIN V 18599 (Energetische Be-
wertung von Gebäuden), und sich einen 
Wissensvorsprung zu verschaffen.

Quellenhinweise:

EnEG 2009: Drittes Gesetz zur Änderung 
des Energieeinsparungsgesetzes vom 
28.03.2009, BGBl. I 2009, S. 643–645. 

EnEG 2013: Viertes Gesetz zur Änderung 
des Energieeinsparungsgesetzes vom 
04.07.2013, BGBl. I 2013, S. 2197-2200.

Die Kontaktdaten zur Autorin finden Sie 
auf Seite 70

Werte es sich dabei handelt, wird die 
EnEV-Novelle regeln.

�� Energieausweis auch in privatwirt-
schaftlichen Gebäuden aushängen: 
Weil die EU-Richtlinie die Aushang-
pflicht auch auf großflächige, privat-
wirtschaftliche Gebäude mit regem Pu-
blikumsverkehr ausweitet, erweitert das 
EnEG 2013 diese Ermächtigung auch 
auf »den Aushang von Energieauswei-
sen in Gebäuden mit starkem Publi-
kumsverkehr«. Die EnEV-Novelle wird 
bestimmen, in welchen Gebäudetypen 
mit starkem Publikumsverkehr die Ener-
gieausweise aushängen müssen.

Energieausweise und  
Inspektionsberichte prüfen
Die EU-Richtlinie setzt auf Kontrolle und 
zentrale Systeme zur Erfassung von 
Daten. Mitgliedstaaten müssen jeweils 
ein unabhängiges System einrichten, 
über das sie die Energieausweise für Ge-
bäude und die Berichte zur Inspektion 
von Heizungs- und Klimaanlagen effizi-
ent kontrollieren. Das novellierte EnEG 
führt dazu den neuen § 7b EnEG 2013 
(Kontrolle von Energieausweisen und Ins-
pektionsberichten sowie Auswertung von 
Daten) ein. Die Bundesregierung soll 
auch verordnen, auf welche Art und Wei-
se die Kontrolle abläuft und welche As-
pekte kontrolliert werden:
�� Kontrolle: Inhalt, Umfang und Aus-

gestaltung der Prüfungen.
�� Vorgehen: Regeln zur Erfassung der 

Energieausweise und Inspektionsbe-
richte sowie Beantragung von Regist-
rierungsnummern.

�� Daten-Handhabe: Aufbewahrung 
und Herausgabe der Daten aus Ener-
gieausweisen und Inspektionsberich-
ten sowie der Daten, die bei der Kont-
rolle erhoben und gespeichert werden.

�� Übergangslösung: Eine zentrale Stel-
le übergangsweise einrichten, die auch 
bestimmte Aufgaben der Länder zeit-
weise übernimmt.

�� Länderpraxis: Die Bundesländer kön-
nen zu den bundesweiten Regelungen  
auch eigene Bestimmungen erlassen 
und bestimmen, wie sie die Energie-
ausweise und Inspektionsberichte 
kontrollieren und welche Behörden sie 
auf Dauer mit diesen Aufgaben be-
treuen.

Kontrolldaten auswerten und 
Aufgaben delegieren
Der neue § 7b EnEG 2013 (Kontrolle von 
Energieausweisen und Inspektionsberich-

Regelung war weder im Referenten- 
noch Kabinettsentwurf für die EnEV-No-
velle enthalten. Damit der Novellierungs-
prozess nicht wieder von Anfang an ge-
startet werden muss, umfasst das EnEG 
2013 einen speziellen Artikel 1a zur Än-
derung der Energieeinsparverordnung. 
Das bedeutet, dass der entsprechende 
EnEV-Paragraf seit dem 13.07.2013 nicht 
mehr gilt.

Energieausweis im Bestand 
stärken
Die größten Änderungen durch die EU-
Richtlinie 2010 betreffen den Energieaus-
weis im Bestand, d.h. bei Verkauf, Neu-
vermietung oder als öffentlicher Aushang. 
§ 5a EnEG 2009 (Energieausweise) regel-
te, welche Anforderungen die Bundesre-
gierung bezüglich des Energieausweises 
formulieren durfte. Das EnEG 2013 erwei-
tert diese Anforderungen wie folgt:
�� Energieausweis wird rechtsver-

bindlich: Im EnEG 2009 hieß es noch: 
»Die Energieausweise dienen lediglich 
der Information«. Dieses soll sich nach 
dem Willen der EU-Richtlinie ändern: 
»Mögliche Rechtswirkungen der Aus-
weise über die Gesamtenergieeffizienz 
bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten be-
stimmen sich nach den nationalen 
Rechtsvorschriften«. Das EnEG 2013 
bringt diese Änderungen einge-
schränkt ein, indem es speziell darauf 
hinweist, dass nur die Energieausweise 
und die Daten, die in kommerziellen 
Immobilienanzeigen genannt werden 
müssen, lediglich der Information die-
nen. Folglich sind alle anderen Ener-
gieausweise rechtsverbindlich.

�� Modernisierungsempfehlungen 
integrieren: Die Sanierungs-Hinweise 
sollen Aussteller künftig dem Energie-
ausweis nicht mehr beigelegen, weil 
sie bereits fester Bestandteil des »Ge-
bäude-Ausweises« sind. Auch sollen 
sie anstatt »kostengünstige« künftig 
»kosteneffiziente Verbesserungen der 
Energieeffizienz« empfehlen.

�� Energieausweis aushändigen: Ver-
käufer und Vermieter sollen den Ener-
gieausweis künftig ihren potenziellen 
Kunden nicht nur »zeigen«, sondern 
müssen das Dokument »vorlegen oder 
übergeben«.

�� Energiekennwerte in Anzeigen an-
geben: Wer eine Verkaufs- oder Ver-
mietungs-Anzeige in einem kommer-
ziellen Medium schaltet, muss künftig 
auch Angaben aus dem Energieaus-
weis mit veröffentlichen. Um welche 


